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Bestimmung von Sanierungsmafinahmen

(1) Ist eine Schadigung geschitzter Arten und natlrlicher Lebensrdume (Umweltschaden) eingetreten, hat der
Betreiber mdgliche SanierungsmafBnahmen gemaR Anhang Ill zu ermitteln. Der Betreiber hat der Behdrde die
vorgesehenen Sanierungsmalinahmen anzuzeigen, es sei denn, die Behorde ist bereits gemalR 8 57f Abs. 3tatig

geworden.

(2) Sind die gemal Abs. 1 zweiter Satz angezeigten MalBnahmen nach Auffassung der Behorde nicht ausreichend, um
die betreffenden Schadstoffe oder ihre Schadfaktoren unverziglich zu kontrollieren, einzudammen, zu beseitigen oder
auf sonstige Weise zu behandeln und um weitere Umweltschaden oder eine weitere Beeintrachtigung von Funktionen
hintanzuhalten, so hat die Behérde dem Betreiber die gemalR Anhang Ill erforderlichen MaRnahmen aufzutragen.
Solche MafBnahmen kénnen auch Uber die von der Behdrde nach 8 57e Abs. 4 oder nach§ 57f Abs. 3 getroffenen
Anordnungen hinausgehen, wenn dies zur Erreichung der in Anhang Il festgelegten Ziele erforderlich ist.

(3) Die Behorde hat den wesentlichen Inhalt der angezeigten und der von ihr angeordneten SanierungsmafRnahmen
entsprechend zu verdéffentlichen. Sie hat bekannte Beteiligte (Betroffene) tunlichst persénlich zu informieren und
rechtzeitig eingelangte Stellungnahmen zu berucksichtigen.

(4) 8§ 57e Abs. 5ist auf Abs. 2 anzuwenden.

(5) Sind mehrere Schadigungen geschuitzter Arten und naturlicher Lebensraume in der Weise eingetreten, dass die
Behdrde nicht gewahrleisten kann, dass die erforderlichen SanierungsmaBBnahmen gleichzeitig ergriffen werden, so
hat die Behorde zu entscheiden, welcher Schaden zuerst zu sanieren ist. Dabei hat sie insbesondere Art, Ausmal3 und
Schwere der einzelnen Schadensfalle und Risiken sowie die Moglichkeit der Rickfuhrung naturlicher Lebensrdume und
geschutzter Arten in den jeweiligen Ausgangszustand durch den naturlichen Lauf der Dinge zu bertcksichtigen.

(6) Fallt ein Umweltschaden in den Anwendungsbereich dieses Abschnittes, gelten die vorerst nach anderen
Umweltvorschriften des Landes ergriffenen behdrdlichen MalRnahmen zur Verringerung oder Vermeidung der Gefahr

als MaBnahmen im Sinne dieser Bestimmung.

In Kraft seit 24.02.2010 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/k-nsg_2002/paragraf/57g
https://www.jusline.at/gesetz/k-nsg_2002/paragraf/57f
https://www.jusline.at/gesetz/k-nsg_2002/paragraf/57e
https://www.jusline.at/gesetz/k-nsg_2002/paragraf/57f
https://www.jusline.at/gesetz/k-nsg_2002/paragraf/57e
file:///

	§ 57g K-NSG 2002
	K-NSG 2002 - Kärntner Naturschutzgesetz 2002 - K-NSG 2002


